
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1961/7/14 1AZR288/60
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.07.1961

Norm

AngG §13

Rechtssatz

Nimmt ein Angestellter, der befugt und durch seinen Arbeitsvertrag verp3ichtet ist, für den Arbeitgeber mit Dritten

Abschlüsse zu tätigen und dabei selbständig unter anderen auch die Preise zu vereinbaren, Schmiergelder an, so

handelt er insoweit unbefugt ein Geschäft des Arbeitgebers als sein eigenes. Er ist deshalb zur Herausgabe der

Schmiergelder an den Arbeitgeber verpflichtet.

Schlagworte
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